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dizien“ für eine selbstständige Tätigkeit 
vorliegen wäre nach Ansicht des BSG 
eine anderweitige Beurteilung möglich. 
Welche „wichtigen Indizien“ dies sein 
könnten, hat das BSG offengelassen. 

Doch auch im niedergelassenen Bereich 
werden Honorarärztinnen / Honorarärzte 
für Praxisvertretungen eingesetzt. Mit 
Hinweis auf die Entscheidung des BSG 
vom 27.05.1959 (Az. 3 RK 18 / 55) konn-
ten die Praxisinhaberinnen / Praxisinha-
ber in aller Regel die Betriebsprüfenden 
von einer selbstständigen Tätigkeit des 
Vertretungspersonals überzeugen und 
mussten keine Rückforderungen der So- 
zialversicherungsträger befürchten. Da- 
mals hat das BSG festgestellt, dass die 
Praxisvertreterin / der Praxisvertreter in 
einer Einzelpraxis selbstständig tätig ist. 

In dem Verhandlungstermin am 04.06.2019  
betonte der Vorsitzende Richter des BSG, 
dass die Entscheidung aus dem Jahr 1959 
zur Praxisvertretung weiterhin Gültigkeit 
hat. Doch nun kam – ziemlich überra
schend – der nächste Paukenschlag vom  
BSG aus Kassel: Der Einsatz von Praxis- 
vertreterinnen / Praxisvertretern in größe-
ren Praxisstrukturen wird als abhängige, 
sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung eingestuft (Urteil vom 19.10.2021, 
Az. B 12 R 1/21 R1).

1. Entscheidung des BSG
Nach Ansicht des BSG handelt es sich 
bei dem Einsatz von Praxisvertreterin-
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Das Thema ärztliche Honorarkraft und 
Scheinselbstständigkeit ist ein Dauer-
brenner. Es ist inzwischen 4 Jahre her, 
dass ein „Paukenschlag“ aus Kassel die 
Krankenhauslandschaft verändert hat. 
Denn mit seinen Grundsatzurteilen vom 
04.06.2019 hat das Bundessozialgericht 
(BSG) dem Einsatz von Honorarärztinnen /  
Honorarärzten in Krankenhäusern re-
gelrecht „einen Riegel vorgeschoben“. 
In insgesamt elf Verfahren entschied das 
BSG, dass der Einsatz von Honorarärz-
tinnen / Honorarärzten in Krankenhäu-
sern und Privatkliniken (§ 30 GewO) 
keine freiberufliche Tätigkeit darstelle, 
sondern grundsätzlich als abhängiges, 
sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis zu qualifizieren sei 
(Leitfall: Az. B 12 R 11/18 R). Begründet 
wurden die Entscheidungen vor allem mit 
dem Versorgungsauftrag der Kliniken 
bzw. den Vorgaben der Konzessionen 
für Privatkliniken, die ein Weisungsrecht 
gegenüber dem Personal bedingen und 
somit eine Eingliederung der ärztlichen 
Honorarkraft in den Krankenhausbetrieb 
– das K.O.-Kriterium für eine selbststän-
dige Tätigkeit. Nur wenn „gewichtige In-

1	 Volltext: https://www.bda.de/service-recht/ 
rechtsfragen/urteilssammlung-public.html
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Nach Ansicht des BSG war die Praxis-
vertreterin in die Arbeitsabläufe der 
Gemeinschaftspraxis eingegliedert. Zur 
Begründung wird ausgeführt, dass sie 
arbeitsteilig mit dem Praxispersonal zu- 
sammenarbeitete, auf dessen Hilfestel-
lung sie zwingend angewiesen war und 
denen sie insoweit fachliche Weisungen 
erteilen konnte. Weitere Indizien für 
eine abhängige Beschäftigung waren 
die kostenfreie Nutzung der Einrichtun-
gen / Betriebsmittel der Gemeinschafts
praxis sowie die Abrechnung der Leis-
tung gegenüber der Gemeinschaftspraxis 
und nicht gegenüber den behandelten 
Patientinnen / Patienten bzw. deren Kos
tenträger.

Doch ist diese Einschätzung nicht ein 
Widerspruch zu dem BSG-Urteil von 
1959, in dem die Tätigkeit als Praxisver-
treterin / Praxisvertreter als selbstständige 
Tätigkeit qualifiziert worden ist? Dazu 
äußert sich das BSG in der aktuellen 
Entscheidung wie folgt (Rn 24 und 25):

„Dieser Bewertung steht nicht entgegen, 
dass die Klägerin zu 2. ausschließlich 
in einer Vertretungssituation tätig wurde.  
Der 3. Senat des BSG hat eine Ein­
gliederung des Arztvertreters in den 
fremden „Arztbetrieb“ abgelehnt, wenn 
der Arztvertreter für die Dauer seiner 
Tätigkeit die Stelle des Praxisinhabers 
einnimmt und zeitweilig selbst dessen 
Arbeitgeberfunktionen erfüllt, soweit in 
der Arztpraxis Arbeitnehmer tätig sind. 
Dieser Umstand schließt es aus, ihn 
zugleich als in dem Betrieb des Praxis­
inhabers ‚eingegliedert‘ anzusehen (ver- 
gleiche BSG Urteil vom 27.05.1959, –  
3 RK 18/55 …). Das ist hier aber nicht 
der Fall.

Arbeit- bzw. Auftraggeberin ist hier eine  
Gemeinschaftspraxis. Eine solche zeich­
net sich dadurch aus, dass mehrere 
Ärzte der gleichen oder ähnlicher Fach- 
richtung in gemeinsamen Räumen mit  
gemeinsamer Praxiseinrichtung, gemein­
samer Karteiführung und Abrechnung 
sowie mit gemeinsamem Personal auf 
gemeinsame Rechnung die ärztliche Tä­
tigkeit gemeinsam ausüben (BSG Urteil 
vom 14.12.2011 – B 6 KA 31/10 R …). 
Dies geschieht in der Rechtsform einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
nach §§ 705 ff. BGB … oder im Rahmen 

nen / Praxisvertretern um eine Beschäf-
tigung im Sinne des § 7 Abs. 1 SGB IV.  
Denn die Praxisvertreterin unterlag „zu-
mindest einem rudimentären Weisungs-
recht“ der Gemeinschaftspraxis (bzgl. 
Räumlichkeiten / Apparaten) und war in 
„einer ihrer Tätigkeit prägenden Weise 
in deren Betriebsablauf eingegliedert“. 
Dabei stellt das BSG klar, dass die in  
§ 7 Abs. 1 S. 2 SGB IV genannten An-
haltspunkte der Weisungsgebundenheit 
und der Eingliederung weder in einem 
Rangverhältnis zueinanderstehen, noch 
müssen sie stets kumulativ vorliegen.

§ 7 Abs. 1 SGB IV Beschäftigung
Beschäftigung ist die nichtselbstän­
dige Arbeit, insbesondere in einem 
Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für 
eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit 
nach Weisungen und eine Eingliede­
rung in die Arbeitsorganisation des 
Weisungsgebers.

In den Entscheidungsgründen führt das 
BSG aus (Rn. 21):

„Die ärztliche Tätigkeit der Klägerin zu  
2. (= Praxisvertreterin) in der Gemein­
schaftspraxis weist Gemeinsamkeiten 
mit derjenigen von sogenannten Hono­
rarärzten im Krankenhaus auf. So agieren 
Ärzte bei medizinischen Heilbehand­
lungen und Therapien in der Regel frei 
und eigenverantwortlich. Aus der fachli-
chen Unabhängigkeit, die grundsätzlich 
allen sogenannten freien Berufen eigen-
tümlich ist, kann aber nicht ohne Wei-
teres auf eine selbstständige Tätigkeit 
geschlossen werden (…). Insbesondere 
bei Hochqualifizierten oder Spezialisten 
(sog. Dienste höherer Art) kann das Wei­
sungsrecht aufs Stärkste eingeschränkt 
sein. Dennoch kann die Dienstleistung 
in solchen Fällen fremdbestimmt sein, 
wenn sie ihr Gepräge von der Ordnung 
des Betriebes erhält, in deren Dienst 
die Arbeit verrichtet wird. Die Wei­
sungsgebundenheit des Arbeitnehmers 
verfeinert sich in solchen Fällen zur 
funktionsgerechten, dienenden Teilhabe 
am Arbeitsprozess (…). Dies zeigt sich 
etwa bei der Einordnung von Chefärzten, 
die nach ganz herrschender Meinung  
als Arbeitnehmer zu qualifizieren sind 
(…). Ausschlaggebend sind die Um­
stände des Einzelfalls.“

einer Partnerschaftsgesellschaft …, auf 
die grundsätzlich auch die Vorschriften 
über die Gesellschaft Anwendung fin­
den … Die von der Klägerin erbrachte 
Tätigkeit beschränkte sich auf den 
ärztlichen Einsatz im Fall der kurzfris-
tigen Abwesenheit eines Gesellschafters 
wegen Krankheit oder Urlaub. Damit 
wird nicht der Vertretungsfall für die 
Praxis als Gesamtheit umschrieben, 
denn dieser tritt nicht ein, solange auch 
nur ein Arzt der Gemeinschaftspraxis 
weiterhin tätig ist … Der Betrieb der 
Gemeinschaftspraxis kann durch die 
verbleibenden Partner fortgeführt wer­
den und gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung abgerechnet werden.“

Auch der Hinweis der Gemeinschafts
praxis, dass die Vertreterin nur eingesetzt 
wurde, wenn ein Gesellschafter urlaubs- /  
krankheitsbedingt abwesend war und 
somit ein Vertretungsfall im Sinne des  
§ 32 Zulassungsverordnung für Vertrags-
ärzte (Ärzte-ZV)2 vorlag, überzeugte das 
BSG nicht. In den Entscheidungsgründen 
ist nachzulesen (Rn. 26):

„Es kann dahinstehen, ob und gegebe­
nenfalls unter welchen Voraussetzungen 
in einer Gemeinschaftspraxis überhaupt 
ein Vertretungsfall im Sinne des § 32 
Ärzte-ZV eintreten kann oder ob bei 
der Inanspruchnahme Dritter nur eine 
Anstellung mit Genehmigung des Zu­
lassungsausschusses (§ 95 Abs. 9 SGB V)  
in Betracht kommt. Denn für die Status-
feststellung kommt es nicht darauf an, 
ob den bedarfszulassungsrechtlichen 
Anforderungen Genüge getan wird. Wie 
der Senat zuletzt zu sogenannten freien 
Berufen entschieden hat, werden die 
Abgrenzungsmaßstäbe des § 7 Abs. 1 
SGB IV nicht berufsrechtlich überlagert 
(vgl BSG Urteil vom 07.07.2020 – B 
12 R 17/18 R …). Weder richtet sich 
die Statusfeststellung allein an der fach­
lichen (Weisung-)Unabhängigkeit des 
(Vertretungs-)Arztes aus, noch hat sie 
den Zweck, Regelungen des Vertrags­
arztrechtes sicherzustellen.“

Die Kernaussage des BSG findet sich in 
Rn. 25 des Urteils:

2	 https://www.gesetze-im-internet.de/zo-_rzte/__32.
html
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„Da die Klägerin zu 2. durch ihre kurz­
fristige Übernahme ärztlicher Leistungen 
nicht in die Rechtsstellung einer Ge­
sellschafterin der GbR eingetreten ist, 
hat sie mithin auch nicht die Arbeitge­
berfunktionen in der Gemeinschaftspra­
xis übernommen. Ihre Position unter­
scheidet sich insoweit nicht wesentlich 
von der eines sog. Honorararztes, der 
vertretungsweise in einem Krankenhaus 
tätig wird und insoweit ebenfalls abhän­
gig beschäftigt ist …“

Damit setzt das BSG die Marschrich-
tung fort, die es mit den Urteilen vom 
04.06.2019 eingeschlagen hat. Man 
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass Honorarärztinnen / Honorarärzte für 
das BSG personae non gratae sind.

2. Rechtsfolgen und Lösungs
ansätze für die Praxis
Zunächst die gute Nachricht: Gerichts-
entscheidungen gelten nur für die be- 
teiligten Prozessparteien und entfalten 
keine unmittelbare Rechtswirkung ge-
genüber unbeteiligten Dritten. Insofern 
ist der Einsatz von Praxisvertreterinnen /  
Praxisvertretern auf Honorarbasis in Ge- 
meinschaftspraxen / BAG / MVZ nicht un- 
zulässig oder gar verboten. Gleichwohl  
kann man niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten in größeren Praxisorganisa
tionen nicht anraten, die BSG-Entschei-
dung zu ignorieren und wie bisher 
fortzufahren. Denn: Die Gesellschafter 
laufen Gefahr, dass im Falle einer Be- 
triebsprüfung solche Honorararztverträ- 
ge in den Fokus geraten und entspre-
chende Rückforderungen von den So-
zialversicherungsträgern (rückwirkend 
für 4 Jahre!3) geltend gemacht werden, 
wenn die Praxisvertreterin / der Praxis-
vertreter eben nicht die Gesellschafter-
funktion übernommen hat. Es ist mehr 
als unrealistisch und alles andere als 
praktikabel, dass eine Praxisvertreterin /
ein Praxisvertreter die Rechtsstellung 
der Gesellschafterin / des Gesellschafters 
übernimmt, zumal dies auch nur durch 
eine Änderung des Gesellschaftsvertra-
ges möglich wäre.

Wer im Vorfeld Rechtssicherheit haben 
möchte, kann ein Statusfeststellungsver- 
fahren bei der Clearingstelle der Deut- 

schen Rentenversicherung (DRV) initiie- 
ren. Im Hinblick auf die aktuelle Ent-
scheidung des BSG dürfte es äußerst 
schwierig werden, die Clearingstelle von  
einer selbstständigen Tätigkeit der Ver-
treterin / des Vertreters zu überzeugen. 
Insofern kann man schon mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
vorhersagen, wie das Statusfeststellungs-
verfahren endet.

Doch welche Lösungsmöglichkeiten 
kommen in Betracht?

Hybridmodell: Sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis, 
aber kein Arbeitsvertrag
Nach der Entscheidung des BSG im Juni 
2019 sind einige Krankenhausträger 
dazu übergegangen, die Vertragsgestal-
tung mit Honorarärztinnen / Honorarärz-
ten auf ein sogenanntes Hybridmodell 
umzustellen, das vor einigen Jahren von 
einem Richter des Bayerischen Landes-
sozialgerichts als Lösungsmöglichkeit 
propagiert wurde.

Dieses Modell macht sich zunutze, dass 
es keine einheitliche Rechtsordnung 
gibt. Dies bedeutet, dass ein Sachverhalt 
immer nur aus Sicht des jeweiligen 
Rechtsgebietes zu beleuchten ist und 
dies keine unmittelbare Wirkung für die 
Beurteilung des Falles in einem anderen 
Rechtsgebiet hat. Kurz zusammenge-
fasst: Ein sozialversicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis im Sinne des 
Sozialversicherungsrechts (§ 7 SGB IV)  
ist nicht automatisch und zwingend 
ein Arbeitsvertrag im arbeitsrechtlichen 
Sinne (§ 611a BGB4).

Bei dem Hybridmodell wird mit der 
Ärztin / dem Arzt zwar ein Honorarver-
trag geschlossen, der aber in einigen, 
wesentlichen Punkten von den bisher 
gängigen Honorararztverträgen abweicht. 
Insbesondere werden die Sozialversiche-
rungspflicht vereinbart und die Abgaben 
entrichtet. Sofern die DRV die Ärztin / den 
Arzt bei dieser Konstellation von der 
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht 
befreit (Befreiungsantrag innerhalb von 
drei Monaten ab Aufnahme der neuen 
Tätigkeit notwendig!), sind die Abgaben 
für die gesetzlichen Sozialversicherun-
gen überschaubar. Liegt das Gehalt der 

Ärztin / des Arztes über der Beitragsbe-
messungsgrenze, besteht ohnehin keine  
Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung. Es 
bleibt also dann nur noch bei den Ab-
gaben für die Arbeitslosenversicherung. 
Inwieweit für solche Nebentätigkeiten 
eine Beitragspflicht in der berufsständi
schen Rentenversicherung (Ärztever- 
sorgungswerk) besteht, richtet sich aus- 
schließlich nach den Vorschriften des 
Versorgungswerks.

Der Vertrag ist dann aber so zu gestalten, 
dass es sich nicht um einen Arbeitsver- 
trag im Sinne des § 611a BGB handelt, 
denn dies ist in aller Regel von den Be- 
teiligten eben nicht gewollt. So ist bei- 
spielsweise ein Weisungsrecht (auch 
bzgl. Zeitpunkt der Arbeitsleistung) ex- 
plizit auszuschließen. Die steuerrechtli-
chen Aspekte sind mit einer Steuerbera-
terin / einem Steuerberater zu klären.

Auf den ersten Blick schien dieses Hy
bridmodell zunächst eine praktische 
Lösung für BDA-Mitglieder zu sein. 
Doch im Hinblick auf den Beschluss 
des Landesarbeitsgerichtes Köln vom 
06.05.2022 (Az. 9 Ta 18/22)5 sieht die 
rechtliche Einschätzung anders aus. In 
dem vom LAG Köln entschiedenen Fall 
kündigte eine Vertragsärztin den Vertrag 
mit dem Praxisvertreter. Der Vertreter 
erhob Kündigungsschutzklage bei dem 
Arbeitsgericht, da seines Erachtens ein 
Arbeitsvertrag vorlag, auch wenn in dem 
Vertretervertrag für eventuelle Streitig
keiten der Rechtsweg zu den Zivilge- 
richten vereinbart war. Das LAG Köln 
schloss sich der Auffassung des Praxis-
vertreters an und führt zur Begründung 
aus:

„Von Bedeutung ist hingegen, dass der 
Kläger (= Praxisvertreter) über keine 
eigenen Betriebsmittel verfügte, sondern 
die Einrichtungen und Betriebsmittel 
der Praxis nutzte. Auch wenn … der 
Kläger nach dem Vortrag der Beklagten 

3	 nähere Informationen: Weis E, Verdecktes Anstel-
lungsverhältnis: Rechtliche Konsequenzen für den 
Honorararzt. BDAktuell Jusletter Juni 2016. Anästh 
Intensivmed 2016;57:357–358

4	 https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__611a.
html 

5	 Volltext: https://www.bda.de/service-recht/ 
rechtsfragen/urteilssammlung-public.html
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(= Praxisinhaberin) die Arbeitszeiten der 
Mitarbeiter geändert, Möbel umgeräumt 
und sich als ‚Chef‘ geriert hat, ist doch 
festzustellen, dass der Kläger in die Ar­
beitsabläufe der Praxis voll eingegliedert 
war. Er arbeitete arbeitsteilig mit dem 
von der Beklagten angestellten Praxis­
personal zusammen, war auf dessen 
Hilfestellung zwingend angewiesen und 
musste diesem fachliche Weisungen 
erteilen. Die Tätigkeit des Klägers war 
damit von der Praxis der Beklagten 
geprägt, in deren Dienst er seine Arbeit 
verrichtete. Seine Arbeitsleistung war 
insoweit fremdbestimmt, weil sie sich  
als funktionsgerechte, dienende Teilhabe 
am Arbeitsprozess darstellte“

Nach eingehender Prüfung und unter  
Berücksichtigung der aktuellen Recht
sprechung kann der BDA dieses Hyb-
ridmodell nicht als 100%ig gerichtsfeste 
Lösung empfehlen. Dies soll aber nicht 
heißen, dass das Hybridmodell unzu
lässig wäre – die Beteiligten sollten sich 
aber der damit verbundenen Risiken 
bewusst sein, denn es ist nicht auszu-
schließen, dass Gerichte auch dieses 
Vertragskonstrukt „kassieren“ wenn die 
Honorarärztin / der Honorararzt arbeits-
rechtliche Ansprüche (z. B. Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, Urlaubsanspruch) 
geltend macht. 

Arbeitsvertrag (sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis)
Wer all den möglichen Ärger mit der 
DRV & Co. vermeiden will, für den bie- 
tet sich die Anstellung der Praxisvertre
terin / des Praxisvertreters aufgrund eines  
sozialversicherungspflichtigen Beschäf- 
tigungsverhältnisses in Form eines Ar
beitsvertrages an. Diese Variante hat 
den Vorteil, dass die Gesellschafter der 
angestellten Vertretungskraft Weisungen 
in organisatorischer Hinsicht erteilen 
können. Für die Vertreterin / den Vertre
ter hat die Anstellung Vorteile: z. B. 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Ur
laubsansprüche.

a)

Je nach Arbeitsumfang und Arbeitsein
kommen kommt sogar eine Beschäfti- 
gung auf Minijob-Basis (kurzfristige Be- 
schäftigung oder Minijob mit Verdienst-
grenze) in Betracht. Solche Minijobs 

haben für den Arbeitgebenden sozial
versicherungs- und steuerrechtliche Vor- 
teile6.

Das Arbeitsverhältnis kann als kurzfris-
tige Beschäftigung (Minijob) ausge-
staltet werden. Bei einer kurzfristigen 
Beschäftigung spielt das monatliche Ar- 
beitsentgelt keine Rolle. Jedoch muss die 
Beschäftigung von Vornherein auf einen 
bestimmten Zeitraum befristet sein. 
Übt die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter 
mehrere Minijobs aus, dann werden die 
Zeiten aus den verschiedenen Beschäf-
tigungsmeldungen zusammengerechnet. 
Damit eine kurzfristige Beschäftigung 
vorliegt, muss die Tätigkeit auf längstens 
70 Arbeitstage oder 3 Monate innerhalb 
eines Kalenderjahres begrenzt sein und 
darf bei einem monatlichen Arbeits-
entgelt von mehr als 520 Euro auch 
nicht berufsmäßig ausgeübt werden. 
Eine befristete Beschäftigung gilt als be- 
rufsmäßig, wenn die Tätigkeit für die 
Arbeitnehmerin / den Arbeitnehmer nicht 
von untergeordneter wirtschaftlicher Be-
deutung ist. Die Prüfung erfolgt anhand 
von Indizien. Auf der Homepage der 
Minijob-Zentrale sind dazu neben einer 
Entscheidungshilfe noch weitere Infor-
mationen / Handlungsempfehlungen ab- 
rufbar7. 

Grundsätzlich gilt: Die kurzfristige Be-
schäftigung ist automatisch nicht berufs-
mäßig, wenn der Minijobber oder die 
Minijobberin eine Hauptbeschäftigung 
hat (Ausnahme: Elternzeit / unbezahlter 
Urlaub) oder einer selbstständigen Tä-
tigkeit nachgeht oder Vorruhestandsgeld 
bezieht – entscheidend ist aber immer 
die Prüfung des Einzelfalles.

So gehören Altersvollrentnerinnen / Al- 
tersvollrentner grundsätzlich nicht zum 
Personenkreis der Erwerbstätigen und 
sind damit nicht berufsmäßig im Status 
der Person. Berufsmäßigkeit kann sich 
für diese Personengruppe aber aufgrund 
des Erwerbsverhaltens (Vorbeschäfti-
gungszeiten) ergeben: Kommt die Person 

zusammen mit ihrer aktuellen Beschäf-
tigung insgesamt über drei Monate oder 
70 Arbeitstage im Kalenderjahr, handelt 
es sich bei der aktuellen Beschäftigung 
nicht mehr um eine kurzfristige Be-
schäftigung, sodass die für den Minijob 
geltenden sozialversicherungs- und 
steuerrechtlichen Vorteile entfallen.

Auch ein Minijob mit Verdienstgrenzen 
ist denkbar. In dieser Variante darf die 
Beschäftigte / der Beschäftigte durch-
schnittlich im Monat nicht mehr als 520 
Euro verdienen. Auf ein Jahr gerechnet 
sind das bis zu 6.240 Euro. Wann, wie 
oft und wie lange gearbeitet wird, spielt 
dabei keine Rolle und kann flexibel 
gestaltet werden. Neben einem versi-
cherungspflichtigen Hauptjob darf in 
der Regel nur ein Minijob mit Verdienst-
grenze ausgeübt werden. Sobald der 
Minijobber oder die Minijobberin einen 
weiteren Minijob mit Verdienstgrenze 
annimmt, wird der Verdienst aus dem 
Hauptjob und dem zusätzlichen Minijob 
zusammengerechnet. Der zusätzliche 
Minijob neben dem Hauptjob wird dann 
sozialversicherungspflichtig, mit Aus-
nahme der Arbeitslosenversicherung. In 
manchen Fällen ist es möglich, neben 
bestehenden Geldleistungen mehrere 
Minijobs gleichzeitig auszuüben, bspw. 
wenn der Minijobber oder die Minijob
berin statt eines Hauptjobs in Elternzeit 
ist (mit oder ohne Bezug von Elterngeld)8. 

Ein weiteres sozialversicherungspflich
tiges Beschäftigungsverhältnis ist der  
sog. Midijob. Ein Midijob liegt vor, wenn 
die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer 
nicht nur kurzfristig bis zu 3 Monaten  
beschäftigt ist und der Verdienst durch
schnittlich mehr als 520 und höchstens 
2.000 Euro monatlich beträgt. Arbeit-
nehmende und Arbeitgebende zahlen 
Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung. Midijob-
berinnen und Midijobber werden nicht 
bei der Minijob-Zentrale angemeldet, 
sondern bei ihrer jeweiligen Kranken-
kasse. Midijobberinnen und Midijobber 

6	 Überblick: https://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/02_gewerblich/01_grundlagen/02_kurzfristige_ 
gewerbliche_minijobs/node.html

7	 https://magazin.minijob-zentrale.de/kurzfristige-minijobs-berufsmaessig-oder-nicht/#handlungsempfehlungen-
zur-pruefung-der-berufsmaessigkeit-wie-lauten-sie.

8	 Nähere Informationen: https://www.minijob-zentrale.de/DE/die-minijobs/mehrere-jobs/mehrere-jobs_node.html 
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sind – wie alle Beschäftigten – in der 
gesetzlichen Unfallversicherung pflicht-
versichert. 

b)

Bei der Ausgestaltung des Arbeitsvertra-
ges sind auch die Vorgaben des Nach-
weisgesetzes (NachwG) zu beachten9. 
So sind die in § 2 Abs. 1 NachwG 
genannten Arbeitsbedingungen (z. B. 
Arbeitsentgelt, Arbeitszeit) schriftlich10  

niederzulegen. Die Niederschrift ist der  
Arbeitnehmerin / dem Arbeitnehmer frist- 
gerecht auszuhändigen – so ist bspw. 
spätestens am ersten Tag der Arbeitsleis-
tung die Niederschrift bzgl. Name / An-
schrift der Vertragsparteien, Arbeitsent-
gelt und Arbeitszeit auszuhändigen. 
Arbeitgebenden droht eine Geldbuße 
von bis zu 2.000 Euro, wenn sie die 
wesentlichen Vertragsbedingungen nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig aus-
händigen. Um Bußgelder zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die Niederschrift mit 
allen Vertragsbedingungen bei Vertrags-
abschluss oder spätestens am ersten Tag 
der Arbeitsleistung dem Mitarbeitenden 
auszuhändigen.

Die Minijob-Zentrale hat einen Muster-
vertrag herausgegeben, der zumindest 
als Orientierungshilfe dienen kann11. 

Es ist stets zu prüfen, welche Vertrags-
bestimmungen übernommen werden 
sollen; gegebenenfalls sind Anpassun-
gen / Ergänzungen zu empfehlen.

c)

Vertragsarztrechtlich ist es irrelevant, 
ob die Vertreterin / der Vertreter für die 
Vertragsärztin / den Vertragsarzt freibe-
ruflich oder auf Basis eines Angestell-
tenvertrages tätig wird12. In § 32 Abs. 1 
der Ärzte-ZV13 ist lediglich festgelegt, 
unter welchen Voraussetzungen eine 
Vertretung zulässig ist.

§ 32 Abs. 1 Ärzte-ZV
Der Vertragsarzt hat die vertragsärzt­
liche Tätigkeit persönlich in freier 
Praxis auszuüben. Bei Krankheit, 
Urlaub oder Teilnahme an ärztlicher 
Fortbildung oder an einer Wehrübung 
kann er sich innerhalb von zwölf Mo­
naten bis zur Dauer von drei Monaten 
vertreten lassen. Eine Vertragsärztin 
kann sich in unmittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang mit einer Entbindung 
bis zu einer Dauer von zwölf Mona­
ten vertreten lassen. Dauert die Ver­
tretung länger als eine Woche, so ist 
sie der Kassenärztlichen Vereinigung 
mitzuteilen. Der Vertragsarzt darf 
sich grundsätzlich nur durch einen 
anderen Vertragsarzt oder durch ei- 
nen Arzt, der die Voraussetzungen 
des § 3 Abs. 2 erfüllt, vertreten lassen. 
Überschreitet innerhalb von zwölf 
Monaten die Dauer der Vertretung ei­
nen Monat, kann die Kassenärztliche 
Vereinigung beim Vertragsarzt oder 
beim Vertreter überprüfen, ob der 
Vertreter die Voraussetzungen nach 
Satz 5 erfüllt und keine Ungeeignet­
heit nach § 21 vorliegt.

Nicht vorgeschrieben ist jedoch die Art 
der Vertragsgestaltung zwischen Pra- 
xisinhaberin / Praxisinhaber und Praxis-
vertreterin/ Praxisvertreter, worauf das 
Landesarbeitsgerichtes Köln in seinem 
Beschluss vom 06.05.2022 (Az. 9 Ta 
18/22)14 hinweist:

„Der Praxisvertreter muss daher nicht 
zwingend selbst ein Vertragsarzt sein. 
Vielmehr können auch Privatärzte, 
Ärzte im Ruhestand, Honorarärzte oder  
angestellte Ärzte eine Praxisvertretung 
übernehmen. Auch § 14 des Bundes­
mantelvertrags-Ärzte (BMV-Ä) trifft keine 

Aussagen zur arbeits- und sozialversi­
cherungsrechtlichen Stellung von Ver­
tretungsärzten, sondern konkretisiert die 
Pflichten des Vertretenen bei Einsatz und 
Überwachung von Vertretungsärzten.“

Nach dem Wortlaut der Ärzte-ZV ist es 
also durchaus möglich, dass die Vertre-
terin / der Vertreter bei der Praxisinhabe-
rin / dem Praxisinhaber angestellt wird. 

Fazit
Uns ist durchaus bewusst, dass der Ab-
schluss eines solchen Arbeitsvertrages 
(evtl. auf Minijob-Basis) zunächst einen 
höheren bürokratischen Aufwand für 
die niedergelassenen Kolleginnen und 
Kollegen bedeutet, als der Abschluss ei-
nes Honorararztvertrages. Doch dies ist 
– zumindest nach derzeitiger Rechtsla- 
ge – die rechtssichere Lösung. 

Egal, für welches Konstrukt man sich 
entscheidet: Ein kollegiales Gespräch 
zwischen Praxisinhaberin / Praxisinha
ber und Vertreterin / Vertreter ist un-
verzichtbar. Keinesfalls sollte nur mit 
vorgefertigten Musterverträgen agiert 
werden, die die Interessen der Betei-
ligten und die Gegebenheiten vor Ort 
nicht im erforderlichen Maße berück-
sichtigen. Anwaltliche Unterstützung 
und das Hinzuziehen steuerrechtlicher 
Expertise sind dringend anzuraten. 

Die obigen Ausführungen sollen eine 
Orientierungshilfe geben, spiegeln aber 
nur die derzeitige Rechtslage wider. 
Die vergangenen Jahre haben deutlich 
gemacht, wie viel Bewegung in der 
Rechtsthematik Honorarärztin / Hono-
rararzt steckt und für welche mit zum 
Teil überraschenden Urteilen die Judi-
katur sorgt. Insofern sind Zukunftspro-
gnosen mehr als schwierig.

9	 Gesetzestext: https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/, nähere Informationen: Weis E: Änderungen im Nachweisgesetz – Umsetzung der EU-Arbeitsbedingungenrichtlinie. 
BDAktuell Jusletter Dezember 2022. Anästh Intensivmed 2022;63:V229–V231

10	Schriftform nach § 126 BGB: Der Arbeitgeber muss also den Nachweis auf Papier niederlegen und eigenhändig unterzeichnen. Der Nachweis in elektronischer Form (z. B. 
E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur) oder nur in mündlicher Form ist ausgeschlossen.

11	Mustervertrag für Minijob: https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare/gewerblich/muster-arbeitsvertrag-gewerbe.html?nn=b0bdec7a-a43b-
4976-b45e-9d7ff303840e

12	Spickhoff/Ratzel, Medizinrecht, 4. Auflage (2022), Ärzte-ZV Vor § 32 Rn. 3
13	https://www.gesetze-im-internet.de/zo-_rzte/__32.html 
14	Volltext: https://www.bda.de/service-recht/rechtsfragen/urteilssammlung-public.html


